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Mitteilungen / Weisungen Dezember 2007 

Die folgenden Weisungen stützen sich auf  
 

• die per 01. Januar 2005 verbindlich erklärten 
Schweizerischen Brandschutzvorschriften VKF,  

• das Gesetz über den Feuerschutz (FSG) vom  
05. November 1957 und die zugehörige 
Verordnung (VFSG) vom 16. Juni 1995,  

• die von der Gebäudeversicherung erlassenen 
Weisungen, Richtlinien und Publikationen gemäss 
Weisungsblatt 1/1. 

 
Die nachstehenden Bestimmungen stellen einen 
Auszug aus diesen Vorschriften dar. 
 
Die Weisungsblätter der GVL stehen als PDF-
Download auf www.gvl.ch zur Verfügung. 
 
Die in der Schweiz zertifizierten und zugelassenen 
Handfeuerlöscher tragen das Prüfzeichen der 
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF). 
 
 
Handfeuerlöscher müssen wirksam und jederzeit 
betriebsbereit sein.  
 
Vom Apparatebesitzer oder Mieter ist periodisch 
(mindestens vierteljährlich) eine Sichtkontrolle 
über Zugänglichkeit und Allgemeinzustand vor-
zunehmen. 
 
Die periodische fachkompetente Instandhaltung 
ist alle 3 Jahre vorzunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 
 
 

Handfeuerlöscher-Arten und Mindest-Löschmittelmenge 

Bezeichnung Löschmittel  Mindestinhalt 

Wasserlöscher Wasser mit oder ohne Netzmittel                  8 l 

Schaumlöscher Luftschaum oder filmbildender Schaum                  8 l 

Pulverlöscher Löschpulver ABC, BC oder D                  6 kg 

Kohlensäurelöscher Kohlendioxid (CO2)                  2 kg 

Es gelten die Mindestanforderungen an das Löschvermögen nach EN 3, Teil 4. 

 
 

Richtungsweisende Anwendung der Löschmittel 

Nutzung Löschmittel             Löscherinhalt 

Wohnhäuser Schaum                                          9 l 

Gewerbe- und Industriebauten 
- allgemein 
- Garagenbetriebe 
- Farben- und Lösungsmittellagerräume 
- Sägereibetriebe  
- Holzbearbeitungsbetriebe 

 
Schaum                                          9 l  
AB-Pulver                                     12 kg  
AB-Pulver                                     12 kg  
AB-Pulver                                     12 kg 
Schaum                                          9 l 

Hotels und Heime Schaum                                          9 l 

Gewerbliche Küchen Kohlensäure                         2 kg / 5 kg 

Einstellhallen für Motorfahrzeuge Schaum, Wasser      9 l 

AB-Pulver                                       6 kg 

Technische Räume, EDV-Räume 
Lüftungszentralen, Elektroverteilräume 

 
Kohlensäure                         2 kg / 5 kg 

Landwirtschaftliche Betriebe AB-Pulver                                     12 kg 

 

Hinweis auf einige Fabrikate mit Vertretungen im Kanton Luzern 

Fabrikat Adresse der Vertretung Telefon/Fax 

Brevo Growag Feuerwehrtechnik AG 
Eduard-Huber-Strasse 23, 6022 Grosswangen 

Tel 041 984 01 01 
Fax 041 980 45 10 

Gloria Schlauchweberei Ettiswil AG 
Willisauerstrasse 21, 6218 Ettiswil 

Tel 041 980 18 18 
Fax 041 980 18 29 

Jomos, Bavaria Paul Degen  
Hültschern 4, 6204 Sempach 

Tel 041 460 28 45 

A.B.C. A.B.C. Löschgeräte Demarmels 
Allmendstrasse 35, 6048 Horw 

Tel 041 340 57 57 
Fax 041 340 57 31 

Primus Josef Wobmann 
Grüneggstrasse 36, 6005 Luzern 

Tel 041 340 11 88 
Natel 079 439 19 90 

Sicli Markus Portmann 
Grenzweg 10, 6003 Luzern 

Tel 041 440 12 03 
Natel 079 413 92 88 

Vulkan Willi Portmann 
Flühlistrasse 25, 6170 Schüpfheim 

Tel 041 484 15 89 

Meistar Hu Swiss Gerhard Huber 
Unter-Allmend 26, 6018 Buttisholz 

Tel 041 928 00 86 
Natel 079 641 81 86 

Es können auch alle anderen zertifizierten, im Brandschutzregister der Vereinigung 
Kantonaler Feuerversicherungen aufgeführten, Fabrikate verwendet werden. 
 


